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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die United Nations Compensation Commission war im deutschsprachigen 
Schrifttum bisher kaum Gegenstand völkerrechtswissenschaftlicher Behandlung. 
Neben einigen Aufsätzen gibt es bislang mit einer 1999 veröffentlichten Disserta-
tion nur eine monographische Arbeit. Die bereits existierenden Arbeiten verfolgen 
einen primär deskriptiven Ansatz, indem sie umfassend Aufbau und Verfahren der 
UNCC sowie ihre historischen und rechtlichen Grundlagen beschreiben. Diese 
Aspekte werden in der vorliegenden Arbeit bewußt kurz behandelt. Ihr Schwer-
punkt liegt im Versuc~ einer rechtlichen Einordnung der UNCC, insbesondere bei 
der Frage, ob und inwieweit sie als - völkerrechtlich zulässiges - Organ zur 
Durchsetzung der im Recht der Staatenverantwortlichkeit begründeten Pflicht des 
Irak zur Wiedergutmachung von Okkupationsschäden angesehen werden kann. 

Die Arbeit hat der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel im Wintersemester 2000/2001 als Dissertation vorgelegen. Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei denjenigen Menschen bedanken, die zum Ent-
stehen dieser Arbeit auf ganz unterschiedliche Weise beigetragen haben. Nament-
lich möchte ich besonders meinen Doktorvater Herrn Prof. Dr. Dr. Rainer 
Hofmann hervorheben, der mir stets hilfreich und aufmunternd zur Seite stand. 
Herrn Prof. Dr. Jost Delbrück gebührt Dank für sein Zweitgutachten. Für die mir 
geWährten Einblicke in die Praxis der UNCC und den freundlichen Empfang in 
Genf danke ich Herrn Dr. Norbert Wühler. Frau Rotraut Wolf danke ich für die 
Erstellung der Druckvorlagen und dem Auswärtigen Amt für den gewährten 
Druckkostenzuschuß. An den Druckkosten hat sich auch mein Großvater beteiligt, 
wofür ich ihm ebenfalls dankbar bin. Bei meiner Frau bedanke ich mich für ihre 
vielfältige Unterstützung und - last but not least - bei meinen Eltern für ihren 
nicht nur finanziellen Beitrag in den langen Jahren meiner Ausbildung. Ihnen ist 
die Arbeit gewidmet. 

Kiel, im Juni 2002 Markus Eichhorst 
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I. Einleitung 

1. Die Schaffung der UNCC 

Der Konflikt zwischen Ost und West bestimmte nach dem zweiten Weltkrieg 
das internationale System. Gegensätzliche Interessen der Supermächte USA und 
Sowjetunion behinderten das Funktionieren der Vereinten Nationen. 

Das primäre Ziel der Gründer der Vereinten Nationen, eine Organisation zu 
schaffen, die effektiv das Prinzip der kollektiven Sicherheit im Fall eines Aggres-
sionskrieges verwirklichen konnte, blieb über Jahrzehnte unerreicht. Erst die 
Überwindung des Kalten Krieges ermöglichte eine Kooperation von USA und 
Sowjetunion, die die Vereinten Nationen 1990 zum ersten Mal in ihrer bis dahin 
45-jährigen Geschichte in die Lage versetzte, auf einen Aggressionsakt mit 
Zwangsmitteln unter Anwendung des Kapitels VII der Charta der Vereinten Na-
tionen (Ch VN) zu reagieren. l So sah sich der Irak nach seiner Invasion in Kuwait 
am 2. August 1990 einer bisher unbekannten Einigkeit der Staaten im Sicherheits-
rat gegenüber, welcher zahlreiche Maßnahmen zur "Wiederherstellung des Welt-
friedens" (Art. 39 Ch VN) ergriff. 

Während der Schwerpunkt der Arbeit der Vereinten Nationen zunächst auf 
einer Wiederherstellung der territorialen Souveränität Kuwaits lag, bemühte man 
sich später um die Schaffung stabiler Voraussetzungen für einen dauerhaften 
Frieden in der Region.2 Dazu gehörten die Probleme der Sicherstellung der Un-
verletzlichkeit der Grenzen Kuwaits, die in Resolution 687 (1991) vom 3. April 
1991 ebenso angesprochen werden wie Abrüstungsfragen und die an den Irak 
gerichtete Aufforderung, dem Internationalen Roten Kreuz die notwendige Hilfe 
bei der Repatriierung kuwaitischer und anderer Staatsangehöriger zukommen zu 
lassen. 

Von besonderer Bedeutung ist aber eine weitere in dieser Resolution enthaltene 
Aussage: Der Sicherheitsrat, so heißt es dort unter Gliederungspunkt 16, 

1 Delbrück, Fresh Look at Humanitarian Intervention, S. 887; HeinziPhilipplWolfrum, 
S.127. 

2 Boutros-Ghali, Iraq-Kuwait Conflict, S. 3. 



16 I. Einleitung 

" ... erklärt erneue, daß Irak ( ... ) nach dem Völkerrecht für alle unmittelbaren Verlus-
te, Schäden, einschließlich Umweltschäden und der Erschöpfung der natürlichen Res-
sourcen, haftet, die ausländischen Regierungen, Staatsangehörigen und Unternehmen 
als Folge der unrechtmäßigen Invasion und Besetzung Kuwaits durch Irak entstanden 
sind; ... ".4 

Um diese Haftung auch in der Praxis zu gewährleisten, beschloß der Sicher-
heitsrat unter Gliederungspunkt 18 der Resolution 687 (1991), 

" ... einen Fonds zur Befriedigung der geltend gemachten Ansprüche nach Nummer 16 
zu schaffen und eine Kommission zur Verwaltung des Fonds einzusetzen". 

Der Generalsekretär wurde mit der Ausarbeitung der Einzelheiten binnen drei-
ßig Tagen nach Verabschiedung der Resolution 687 beauftragt. 5 Am 20. Mai 1991 
billigte der Sicherheitsrat in Resolution 692 (1991) einstimmig den vom General-
sekretär vorgelegten Plan6, wenn auch nicht in vollem Umfang.7 Der in Resolution 
687 vorgesehene Fonds wurde, entsprechend dem unterbreiteten Plan, als Sonder-
konto (special account) des Generalsekretärs eingerichtet und erhielt den Namen 
"United Nations Compensation Fund". Die Verwaltung des Fonds übernahm die 
ebenfalls mit Resolution 692 neu geschaffene United Nations Compensation Com-
mission (UNCC), ein Gremium, das als Unterorgan des Sicherheitsrates mit Sitz 
in Genf gebildet wurde und in seiner Zusammensetzung jederzeit die des Sicher-
heitsrates widerspiegelt. 

Die Aufgabe der UNCC beschränkt sich jedoch nicht allein auf die "Verwal-
tung" des Fonds-Vennögens, sondern sie besteht besonders auch darin, die gel-
tend gemachten Ansprüche mit Mitteln des Fonds zu befriedigen, so daß sie diese 
anhand aufgestellter Kriterien auch zu überprüfen hat. Um zu verhindern, daß die-
ses Wiedergutmachungs system mangels finanzieller Mittel "ad absurdum" geführt 
wird, wurde der Irak verpflichtet, 30 % seiner Ölexporterlöse direkt dem Fonds 
zuzuleiten, was vom Sicherheitsrat überwacht und notfalls mit Zwangsmitteln 
nach Kapitel VII der Ch VN sichergestellt werden sollte. 

Geltend gemachte Ansprüche allein des Staates Kuwait in Höhe von rund 60 
Milliarden US-Dollar8, bis zum Jahr 2001 bereits 8,03 Milliarden US-Dollar aus-

3 Bereits in SR Res. 674 (1990) vom 29.10.1990 wurde die Haftung des Irak angespro-
chen. 

4 SR Res. 687 (1991), Gliederungspunkt 16; deutscher Text in: Vereinte Nationen 1991, 
S. 74 (76). 

5 SR Res. 687 (1991), Gliederungspunkt 19. 
6 Report of the Secretary-General Pursuant to Paragraph 19 of Security Council Resolu-

tion 687 (1991), 02.05.1991, UN Doc. S122559. 
7 Dazu ausführlich unten S. 235 f. 
8 Vgl. Kramer, S. 104. 
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gezahlter Entschädigungen an Individuen9 sowie eine Gesamtanzahl von 2,6 
Millionen Anträgen auf Schadenersatz aus 94 Staaten verdeutlichen lO die Bedeu-
tung der UNCC - sowohl wirtschaftlich als auch politisch und völkerrechtlich. 

2. Probleme 

Die dem Irak auferlegte Wiedergutmachung wirft Fragen auf, die "früher oder 
später kontroverse Diskussionen auslösen dürften"ll. Einige dieser Fragen sollen 
in dieser Arbeit formuliert und erörtert werden. 

Es ist kennzeichnend für die nach 1990 gewonnene Handlungsfähigkeit des Si-
cherheitsrates, daß die Zwangsmaßnahmen zunehmend - wie im Fall der UNCC -
entweder über das Ziel, einen aktuellen zwischenstaatlichen Konflikt zu beenden, 
hinausgehen oder in einer Situation ergriffen werden, die eine drohende Aggres-
sion allenfalls noch als rein hypothetische Möglichkeit, als nur potentielle Gefahr 
eines internationalen Konfliktes erkennen läßt. So waren die Militäraktionen in 
Somalia und Ruanda sicherlich nicht notwendig, um einen akut drohenden interna-
tionalen Konflikt abzuwenden. Der Sicherheitsrat handelte hier vielmehr nach 
Kapitel VII der Ch VN aufgrund der desaströsen humanitären Notlage, obwohl die 
"Feststellung einer Friedensbedrohung" im Sinne des Art. 39 Ch VN der Anord-
nung von Maßnahmen nach Kapitel VII Ch VN zwangsläufig vorauszugehen hat. 
Diese auch bei der Schaffung der UNCC zu beobachtende zunehmend weite Aus-
legung der Befugnisse des Sicherheitsrates nach Kapitel VII Ch VN läßt manche 
Staaten angesichts der Machtfülle der Vereinten Nationen um ihre Souveränität 
fürchten. 12 Auch in der Literatur ist die Frage aufgeworfen worden, ob die weite 
Auslegung der Befugnis des Sicherheitsrates, nach Kapitel VII ChVN Zwangs-
maßnahmen anzuordnen, das "Ende staatlicher Souveränität" bedeute. 13 Tatsäch-
lich greift die Arbeit der UNCC - unabhängig von einer rechtlichen Verpflichtung 
des Irak, den Schaden zu kompensieren - aufgrund der oktroyierten und nach 
Kapitel VII ChVN erzwingbaren Ersatzpflicht erheblich in dessen Souveränität 

9 Ansprüche von Individuen in den Kategorien A, Bund C; Stand: Januar 2001; Quelle: 
Auskunft der UNCC. 

10 RovinelHanessian, S. 23. 
11 So ausdrücklich Kramer, S. 104. 
12 Irak hat gegen den Entschädigungsmechanismus der UNCC vehement protestiert und 

seine Souveränität verletzt gesehen; vgl. Letter dated 27 May 1991 from the Minister for 
Foreign Affairs ofIraq addressed to the President ofthe Security Council, 28.05.1991, UN 
Doc. S/22643. 

13 So der Untertitel des Buches von Gading. 

2 Eichhorst 
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